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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/64/L.14 und Add.1)] 

64/14.  Die Allianz der Zivilisationen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der feierlichen Selbstverpflichtung aller Staaten, ihren Verpflichtun-
gen zur Förderung der allgemeinen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio-
nen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1 und anderen völker- und menschen-
rechtlichen Übereinkünften nachzukommen, sowie in Bekräftigung des universalen Charak-
ters dieser Rechte und Freiheiten, 

 unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20052, in dem die Staats- und Re-
gierungschefs die vom Generalsekretär am 14. Juli 2005 verkündete Initiative „Allianz der 
Zivilisationen“ begrüßten und sich dazu verpflichteten, eine Kultur des Friedens und des 
Dialogs auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu fördern, 

 im Bewusstsein der Vielfalt der Welt und des Beitrags aller Kulturen und Zivilisatio-
nen zur Bereicherung der Menschheit, in der Erkenntnis, wie wichtig die Achtung und das 
Verständnis der religiösen und kulturellen Vielfalt überall auf der Welt sind, und zu Tole-
ranz, Achtung, Dialog und Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Kulturen, Zivilisa-
tionen und Völkern anregend, 

 anerkennend, wie wichtig der Dialog zwischen den Kulturen sowie zwischen den Re-
ligionen und innerhalb dieser bei der Förderung der Toleranz in Religions- oder Weltan-
schauungsfragen ist, und betonend, welche wichtige Rolle der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in dieser Hinsicht zukommt, 

 1. begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär und sein Hoher Beauftrag-
ter für die Allianz der Zivilisationen unternehmen, um ein größeres Verständnis und mehr 
Achtung zwischen den Zivilisationen, Kulturen und Religionen zu fördern, und legt der Al-
lianz nahe, ihre Arbeit mittels einer Reihe praktischer Projekte auf den Gebieten Jugend, 
Bildung, Medien und Migration in Zusammenarbeit mit Regierungen, internationalen Orga-

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
2 Siehe Resolution 60/1. 
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nisationen, Stiftungen und zivilgesellschaftlichen Gruppen sowie mit Medien und Unter-
nehmensführern fortzusetzen; 

 2. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen des ersten Forums der Allianz der Zivilisa-
tionen am 15. und 16. Januar 2008 in Madrid und des zweiten Forums der Allianz am 6. und 
7. April 2009 in Istanbul (Türkei); 

 3. ermutigt die Regierungen, internationalen Organisationen und Vertreter der Zi-
vilgesellschaft, sich an dem 2010 in Brasilien stattfindenden dritten Forum der Allianz der 
Zivilisationen sowie an den nachfolgenden Foren der Allianz zu beteiligen, die 2011 von 
Katar und 2012 von Österreich ausgerichtet werden; 

 4. begrüßt den ersten und den zweiten Bericht des Hohen Beauftragten des Gene-
ralsekretärs über die Tätigkeit der Allianz der Zivilisationen3, einschließlich der Projekte 
und Programme, die auf den Foren der Allianz eingeleitet wurden; 

 5. bekundet ihre anhaltende Unterstützung für die Arbeit der Allianz der Zivilisa-
tionen und erkennt dabei an, wie wichtig deren Gruppe der Freunde in dieser Hinsicht ist 
und wie relevant die von den Mitgliedstaaten der Allianz bisher gebilligten nationalen Pläne 
für die Allianz sowie die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Allianz sind, die von den 
internationalen Organisationen, die Mitglieder der Gruppe der Freunde sind, entwickelt 
werden. 

42. Plenarsitzung 
10. November 2009 

_______________ 
3 A/63/336 und A/63/914. 


